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Straßenreinigungssatzung 

Präambel 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Dezem-
ber 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. 
GVBl. 2025 Nr. 3), in Verbindung mit § 52 Abs. 1 des Niedersächsisches Straßengesetzes (NStrG) 
vom 24.September 1980 (Nds. GVBl. 1980, S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2022 
(Nds. GVBl. 2022, S. 420) hat der Rat der Stadt Lehrte in seiner Sitzung am 11.02.2026 folgende Sat-
zung beschlossen:  

§ 1 Allgemeines  

(1) Diese Satzung regelt, wer zur Straßenreinigung in der Stadt Lehrte verpflichtet ist. 

(2) Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Reinigung richten sich nach der Straßenreinigungs-
verordnung der Stadt Lehrte. 

(3) Das als Anlage beigefügte Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 2 Reinigung durch die Stadt  

(1) 1Die Stadt Lehrte betreibt die ihr gemäß § 52 NStrG obliegende Straßenreinigung als öffentli-
che Einrichtung, soweit die Straßenreinigungspflicht nicht durch diese Satzung ganz oder teil-
weise auf die Eigentümer:innen der anliegenden Grundstücke sowie die der Hinterliegergrund-
stücke im Sinne des § 52 Abs. 4 NStrG übertragen wird. 2Sie kann mit der Reinigung einen 
Dritten beauftragen. 

(2) Soweit die Stadt die Straßenreinigung durchführt, gelten die Eigentümer:innen der Grundstü-
cke, die an den von der Stadt zu reinigenden Straßen, Wege und Plätze anliegen oder hinter-
liegen, als Benutzer:innen der öffentlichen Einrichtung. 

(3) 1Den Eigentümer:innen der anliegenden oder hinterliegenden Grundstücke werden die Nieß-
braucher:innen (§ 1030 BGB), die Erbbauberechtigten (§§ 1 und 2 Erbbaurecht), die Woh-
nungsberechtigten (§ 1093 BGB) und die Dauerwohn- bzw. Dauernutzungsberechtigten 
(§ 31 WEG) gleichgestellt. 2Ihre Reinigungspflicht geht der der Eigentümer:innen vor. 

(4) 1Als anliegende oder hinterliegende Grundstücke gelten auch solche Grundstücke, die von der 
Straße durch Gräben, Böschungen, Stützmauern, Lärmschutzanlagen, Trenn-, Seiten-, Rand-, 
Sicherheits- oder Grünstreifen sowie zur Straße gehörende Grünanlagen getrennt sind. 2Das 
gilt jedoch nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und Grundstück weder dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist. 

(5) 1Für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung werden Gebühren nach einer besonderen Ge-
bührensatzung (Straßenreinigungsgebührensatzung) erhoben. 2Den Kostenanteil, der auf das 
allgemeine öffentliche Interesse (25 %) an der Reinigung der gebührenpflichtigen Straßen 
oder Straßenteile sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine 
Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Gemeinde. 

§ 3 Vollständige Übertragung der Reinigungspflichten  

(1) 1Die Stadt Lehrte überträgt die Reinigungspflichten für alle nicht im Straßenverzeichnis ge-
nannten Straßen, Wege und Plätze vollständig auf die Eigentümer:innen der anliegenden 
Grundstücke sowie die der Hinterliegergrundstücke. 2Dies gilt nicht für das Bereithalten und 
Leeren von Abfallbehältern. 
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(2) 1Den Eigentümer:innen der anliegenden und hinterliegenden Grundstücke werden die Nieß-
braucher:innen (§ 1030 BGB), die Erbbauberechtigten (§§ 1 und 2 Erbbaurecht), die Woh-
nungsberechtigten (§ 1093 BGB) und die Dauerwohn- bzw. Dauernutzungsberechtigten 
(§ 31 WEG) gleichgestellt. 2Ihre Reinigungspflicht geht der der Eigentümer:innen vor. 

(3) 1Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zur erschließenden Straße, bilden das an die 
Straße unmittelbar angrenzende Grundstück (Anlieger) und die dahinter liegenden Grundstü-
cke (Hinterlieger) eine Reinigungseinheit basierend auf den unter Abs. 1 und 2 genannten Flä-
chen. 2Der räumliche Reinigungsumfang bestimmt sich nach der Frontlänge des Anlieger-
grundstücks. 3Die zur Einheit gehörenden Reinigungspflichtigen haben in einer schriftlichen 
Vereinbarung zu regeln, in welcher Reihenfolge und welchem Zeitraum die einzelnen Pflichti-
gen ihre Leistung erbringen. 4Mangels einer Vereinbarung haften die Pflichtigen als Gesamt-
schuldner. 

(4) Die Reinigungspflicht besteht ohne Rücksicht darauf, ob und wie die einzelnen Straßenteile 
befestigt sind. 

§ 4 Teilweise Übertragung der Reinigungspflichten  

(1) Für die im Straßenverzeichnis unter den Tarifen 001 und 006 aufgeführten Straßen führt die 
Stadt die Straßenreinigung der Fahrbahnen und Fußgängerstraßen durch. 

(2) 1Entsprechend der Reinigungspflicht gemäß § 2 der Straßenreinigungsverordnung wird für 
diese Straßen die Straßenreinigung für  

1. Gehwege, 

2. kombinierte Geh- und Radwege und 

3. Parkplätze in Längsaufstellung zur Fahrbahn 

 auf die Eigentümer:innen der anliegenden und hinterliegenden Grundstücke übertragen. 
2§ 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 2 dieser Satzung gelten entsprechend.  

(3) § 3 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(4) Die Reinigungspflicht besteht ohne Rücksicht darauf, ob und wie die einzelnen Straßenteile 
befestigt sind. 

§ 5 Teilweise Übertragung der Reinigungspflichten bei Schnee und Eis  

(1) Für die im Straßenverzeichnis unter Tarif 051/052 aufgeführten Straßen führt die Stadt die 
Straßenreinigung bei Schnee und Schnee-/Eis-Glätte (Winterdienst) durch.  

(2) 1Der Winterdienst wird für diese Straßen entsprechend der Reinigungspflicht gemäß § 2 der 
Straßenreinigungsverordnung für  

1. Gehwege,  

2. kombinierte Geh- und Radwege und  

3. die Beseitigung von Schnee und Eis im Bereich der Regenwassereinläufe bei Tauwetter  

 auf die Eigentümer:innen der anliegenden und hinterliegenden Grundstücke übertragen. 
2§ 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 2 dieser Satzung gelten entsprechend.  

(3) Die Pflicht zur Beseitigung von Schnee und Eis im Bereich der Regenwassereinläufe bei Tau-
wetter wird für die mit einem X im Straßenverzeichnis gekennzeichneten Straßen, Wege und 
Plätze nicht übertragen.  

(4) § 3 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(5) Die Reinigungspflicht besteht ohne Rücksicht darauf, ob und wie die einzelnen Straßenteile 
befestigt sind. 
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§ 6 Inkrafttreten  

1Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft. 2Mit dem gleichen Tage tritt die Satzung 
vom 01.12.2021 außer Kraft. 
 
Lehrte, den 11.02.2026 

 

STADT LEHRTE 

 

 

Prüße 

Bürgermeister 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Die Satzung wurde im Amtsblatt der Region Hannover Nr. 08 vom 26.02.2026 veröffentlicht. 

 














